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In NRW sind nur Unterrichtsstunden als Mehrarbeit abrechenbar. Wenn du einen ordentlichen
Lehrerrat oder aber vielleicht sogar eine anständige Schulleitung hast, dann kannst du die
Stunden mit anderen außerunterrichtlichen Tätigkeiten verrechnen. Weise deine Schulleitung
auf den Teilzeiterlass hin und lass dir die Verrechnung schriftlich geben.
Wenn deine SL sich quer stellt, lass dir schriftlich geben, dass keine Verrechnung mit anderen
Aktivitäten vorgesehen ist. An wen du dich dann damit wenden magst, kannst du dann immer
noch entscheiden.

Viel Erfolg!
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